
 

 

    
 

Aktualisierungsdienst Landesrecht Sachsen 
 

75-5 Sächsisches Versammlungsgesetz (SächsVersG) 
 

Aktualisierung zum Inkrafttreten 2010 (26. Januar 2010) 
 
 
Das Sächsische Versammlungsgesetz ist gemäß Art. 1 und 2 des Gesetzes über die landesrechtliche 
Geltung des Gesetzes über Versammlungen und Aufzüge v. 20. Januar 2010, SächsGVBl. S. 2, mit Wir-
kung vom 26. Januar 2010 mit folgendem Wortlaut in Kraft getreten: 
 

Gesetz über Versammlungen und  
Aufzüge im Freistaat Sachsen  

(Sächsisches Versammlungsgesetz – 
SächsVersG) 

 
Abschnitt 1 
Allgemeines 

 
§ 1  

(1) Jedermann hat das Recht, öffentliche Ver-
sammlungen und Aufzüge zu veranstalten und an 
solchen Veranstaltungen teilzunehmen. 

(2) Dieses Recht hat nicht, 
1. wer das Grundrecht der Versammlungsfrei-

heit gemäß Artikel 18 des Grundgesetzes 
verwirkt hat, 

2. wer mit der Durchführung oder Teilnahme 
an einer solchen Veranstaltung die Ziele ei-
ner nach Artikel 21 Abs. 2 des Grundgeset-
zes durch das Bundesverfassungsgericht für 
verfassungswidrig erklärten Partei oder Teil- 
oder Ersatzorganisation einer Partei fördern 
will, 

3. eine Partei, die nach Artikel 21 Abs. 2 des 
Grundgesetzes durch das Bundesverfas-
sungsgericht für verfassungswidrig erklärt 
worden ist, oder 

4. eine Vereinigung, die nach Artikel 9 Abs. 2 
des Grundgesetzes verboten ist. 

 
§ 2  

(1) Wer zu einer öffentlichen Versammlung 
oder zu einem Aufzug öffentlich einlädt, muss als 
Veranstalter in der Einladung seinen Namen an-
geben. 

(2) Bei öffentlichen Versammlungen und Aufzü-
gen hat jedermann Störungen zu unterlassen, die 
bezwecken, die ordnungsgemäße Durchführung 
zu verhindern. 

(3) Niemand darf bei öffentlichen Versammlun-
gen oder Aufzügen Waffen oder sonstige Gegen-
stände, die ihrer Art nach zur Verletzung von Per-
sonen oder zur Beschädigung von Sachen geeig-

net und bestimmt sind, mit sich führen, ohne dazu 
behördlich ermächtigt zu sein. Ebenso ist es ver-
boten, ohne behördliche Ermächtigung Waffen 
oder die in Satz 1 genannten Gegenstände auf 
dem Weg zu öffentlichen Versammlungen oder 
Aufzügen mit sich zu führen, zu derartigen Veran-
staltungen hinzuschaffen oder sie zur Verwendung 
bei derartigen Veranstaltungen bereitzuhalten oder 
zu verteilen. 
 
§ 3  

(1) Es ist verboten, öffentlich oder in einer Ver-
sammlung Uniformen, Uniformteile oder gleicharti-
ge Kleidungsstücke als Ausdruck einer gemeinsa-
men politischen Gesinnung zu tragen. 

(2) Jugendverbänden, die sich vorwiegend der 
Jugendpflege widmen, ist auf Antrag für ihre Mit-
glieder eine Ausnahmegenehmigung von dem 
Verbot des Absatzes 1 zu erteilen. Zuständig ist 
bei Jugendverbänden, deren erkennbare Organi-
sation oder Tätigkeit sich über das Gebiet eines 
Landes hinaus erstreckt, der Bundesminister des 
Innern, sonst die oberste Landesbehörde. Die 
Entscheidung des Bundesministers des Innern ist 
im Bundesanzeiger und im Gemeinsamen Ministe-
rialblatt, die der obersten Landesbehörden in ihren 
amtlichen Mitteilungsblättern bekanntzumachen. 
 
§ 4  

(weggefallen) 
 
 

Abschnitt 2 
Öffentliche Versammlungen in geschlossenen 

Räumen 
 
§ 5  

Die Abhaltung einer Versammlung kann nur im 
Einzelfall und nur dann verboten werden, wenn 

1. der Veranstalter unter die Vorschriften des  
§ 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 fällt, und im Falle der 
Nummer 4 das Verbot durch die zuständige 
Verwaltungsbehörde festgestellt worden ist, 



 

 

    
 

2. der Veranstalter oder Leiter der Versamm-
lung Teilnehmern Zutritt gewährt, die Waffen 
oder sonstige Gegenstände im Sinne von  
§ 2 Abs. 3 mit sich führen, 

3. Tatsachen festgestellt sind, aus denen sich 
ergibt, dass der Veranstalter oder sein An-
hang einen gewalttätigen oder aufrühreri-
schen Verlauf der Versammlung anstreben, 

4. Tatsachen festgestellt sind, aus denen sich 
ergibt, dass der Veranstalter oder sein An-
hang Ansichten vertreten oder Äußerungen 
dulden werden, die ein Verbrechen oder ein 
von Amts wegen zu verfolgendes Vergehen 
zum Gegenstand haben. 

 
§ 6  

(1) Bestimmte Personen oder Personenkreise 
können in der Einladung von der Teilnahme an 
einer Versammlung ausgeschlossen werden. 

(2) Pressevertreter können nicht ausgeschlos-
sen werden; sie haben sich dem Leiter der Ver-
sammlung gegenüber durch ihren Presseausweis 
ordnungsgemäß auszuweisen. 
 
§ 7  

(1) Jede öffentliche Versammlung muss einen 
Leiter haben. 

(2) Leiter der Versammlung ist der Veranstalter. 
Wird die Versammlung von einer Vereinigung ver-
anstaltet, so ist ihr Vorsitzender der Leiter. 

(3) Der Veranstalter kann die Leitung einer an-
deren Person übertragen. 

(4) Der Leiter übt das Hausrecht aus. 
 
§ 8  

Der Leiter bestimmt den Ablauf der Versamm-
lung. Er hat während der Versammlung für Ord-
nung zu sorgen. Er kann die Versammlung jeder-
zeit unterbrechen oder schließen. Er bestimmt, 
wann eine unterbrochene Versammlung fortge-
setzt wird. 
 
§ 9  

(1) Der Leiter kann sich bei der Durchführung 
seiner Rechte aus § 8 der Hilfe einer angemesse-
nen Zahl ehrenamtlicher Ordner bedienen. Diese 
dürfen keine Waffen oder sonstigen Gegenstände 
im Sinne vom § 2 Abs. 3 mit sich führen, müssen 
volljährig und ausschließlich durch weiße Armbin-
den, die nur die Bezeichnung „Ordner“ tragen dür-
fen, kenntlich sein. 

(2) Der Leiter ist verpflichtet, die Zahl der von 
ihm bestellten Ordner der Polizei auf Anfordern 
mitzuteilen. Die Polizei kann die Zahl der Ordner 
angemessen beschränken. 
 

§ 10  
Alle Versammlungsteilnehmer sind verpflichtet, 

die zur Aufrechterhaltung der Ordnung getroffenen 
Anweisungen des Leiters oder der von ihm bestell-
ten Ordner zu befolgen. 
 
§ 11  

(1) Der Leiter kann Teilnehmer, welche die 
Ordnung gröblich stören, von der Versammlung 
ausschließen. 

(2) Wer aus der Versammlung ausgeschlossen 
wird, hat sie sofort zu verlassen. 
 
§ 12  

Werden Polizeibeamte in eine öffentliche Ver-
sammlung entsandt, so haben sie sich dem Leiter 
zu erkennen zu geben. Es muss ihnen ein ange-
messener Platz eingeräumt werden. 
 
§ 12a  

(1) Die Polizei darf Bild- und Tonaufnahmen 
von Teilnehmern bei oder im Zusammenhang mit 
öffentlichen Versammlungen nur anfertigen, wenn 
tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfer-
tigen, dass von ihnen erhebliche Gefahren für die 
öffentliche Sicherheit oder Ordnung ausgehen. Die 
Maßnahmen dürfen auch durchgeführt werden, 
wenn Dritte unvermeidbar betroffen werden. 

(2) Die Unterlagen sind nach Beendigung der 
öffentlichen Versammlung oder zeitlich und sach-
lich damit unmittelbar im Zusammenhang stehen-
der Ereignisse unverzüglich zu vernichten, soweit 
sie nicht benötigt werden 

1. für die Verfolgung von Straftaten von Teil-
nehmern oder 

2. im Einzelfall zur Gefahrenabwehr, weil die 
betroffene Person verdächtigt ist, Straftaten 
bei oder im Zusammenhang mit der öffentli-
chen Versammlung vorbereitet oder began-
gen zu haben, und deshalb zu besorgen ist, 
daß von ihr erhebliche Gefahren für künftige 
öffentliche Versammlungen oder Aufzüge 
ausgehen. 

Unterlagen, die aus den in Satz 1 Nr. 2 aufgeführ-
ten Gründen nicht vernichtet wurden, sind in jedem 
Fall spätestens nach Ablauf von drei Jahren seit 
ihrer Entstehung zu vernichten, es sei denn, sie 
würden inzwischen zu dem in Satz 1 Nr. 1 aufge-
führten Zweck benötigt. 

(3) Die Befugnisse zur Erhebung personenbe-
zogener Informationen nach Maßgabe der Straf-
prozessordnung und des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten bleiben unberührt. 
 
 



 

 

    
 

§ 13  
(1) Die Polizei (§ 12) kann die Versammlung 

nur dann und unter Angabe des Grundes auflösen, 
wenn 

1. der Veranstalter unter die Vorschriften des  
§ 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 fällt, und im Falle der 
Nummer 4 das Verbot durch die zuständige 
Verwaltungsbehörde festgestellt worden ist, 

2. die Versammlung einen gewalttätigen oder 
aufrührerischen Verlauf nimmt oder unmit-
telbare Gefahr für Leben und Gesundheit 
der Teilnehmer besteht, 

3. der Leiter Personen, die Waffen oder sons-
tige Gegenstände im Sinne von § 2 Abs. 3 
mit sich führen, nicht sofort ausschließt und 
für die Durchführung des Ausschlusses 
sorgt, 

4. durch den Verlauf der Versammlung gegen 
Strafgesetze verstoßen wird, die ein Verbre-
chen oder von Amts wegen zu verfolgendes 
Vergehen zum Gegenstand haben, oder 
wenn in der Versammlung zu solchen Straf-
taten aufgefordert oder angereizt wird und 
der Leiter dies nicht unverzüglich unterbin-
det. 

In den Fällen der Nummern 2 bis 4 ist die Auflö-
sung nur zulässig, wenn andere polizeiliche Maß-
nahmen, insbesondere eine Unterbrechung, nicht 
ausreichen. 

(2) Sobald eine Versammlung für aufgelöst er-
klärt ist, haben alle Teilnehmer sich sofort zu ent-
fernen. 
 
 

Abschnitt 3 
Öffentliche Versammlungen unter freiem  

Himmel und Aufzüge 
 
§ 14  

(1) Wer die Absicht hat, eine öffentliche Ver-
sammlung unter freiem Himmel oder einen Aufzug 
zu veranstalten, hat dies spätestens 48 Stunden 
vor der Bekanntgabe der zuständigen Behörde 
unter Angabe des Gegenstandes der Versamm-
lung oder des Aufzuges anzumelden. 

(2) In der Anmeldung ist anzugeben, welche 
Person für die Leitung der Versammlung oder des 
Aufzuges verantwortlich sein soll. 
 
§ 15  

(1) Die zuständige Behörde kann die Versamm-
lung oder den Aufzug verbieten oder von bestimm-
ten Auflagen abhängig machen, wenn nach den 
zur Zeit des Erlasses der Verfügung erkennbaren 
Umständen die öffentliche Sicherheit oder Ord-

nung bei Durchführung der Versammlung oder des 
Aufzuges unmittelbar gefährdet ist. Eine Gefähr-
dung im Sinne von Satz 1 ist insbesondere zu 
besorgen, wenn in der Vergangenheit vergleichba-
re Versammlungen oder Aufzüge zu einer solchen 
Gefährdung oder Störung geführt haben und 

1. diese einen konkreten Bezug zu der Ver-
sammlung oder dem Aufzug aufweisen oder 

2. besondere tatsächliche Umstände die An-
nahme rechtfertigen, dass die Versammlung 
oder der Aufzug in gleicher Weise zu einer 
Gefährdung führen wird. 

(2) Eine Versammlung oder ein Aufzug kann 
insbesondere verboten oder von bestimmten Auf-
lagen abhängig gemacht werden, wenn 

1. die Versammlung oder der Aufzug an einem 
Ort von historisch herausragender Bedeu-
tung stattfindet, der an 
a) Menschen, die unter der nationalsozialis-

tischen oder der kommunistischen Ge-
waltherrschaft Opfer menschenunwürdi-
ger Behandlung waren, 

b) Menschen, die Widerstand gegen die 
nationalsozialistische oder kommunisti-
sche Gewaltherrschaft geleistet haben, 
oder 

c) die Opfer eines Krieges 
erinnert und 

2. nach den zur Zeit des Erlasses der Verfü-
gung konkret feststellbaren Umständen zu 
besorgen ist, dass durch die Versammlung 
oder den Aufzug die Würde von Personen 
im Sinne der Nummer 1 beeinträchtigt wird. 
Dies ist insbesondere der Fall, wenn die 
Versammlung oder der Aufzug 
a) die Gewaltherrschaft, das durch sie be-

gangene Unrecht oder die Verantwortung 
des nationalsozialistischen Regimes für 
den Zweiten Weltkrieg und dessen Fol-
gen leugnet, verharmlost oder gegen die 
Verantwortung anderer aufrechnet, 

b) Organe oder Vertreter der nationalsozia-
listischen oder kommunistischen Gewalt-
herrschaft als vorbildlich oder ehrenhaft 
darstellt oder 

c) gegen Aussöhnung oder Verständigung 
zwischen den Völkern auftritt. 

Das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig, die Frau-
enkirche mit dem Neumarkt in Dresden sowie am 
13. und 14. Februar darüber hinaus auch die nörd-
liche Altstadt und die südliche innere Neustadt in 
Dresden sind Orte nach Satz 1 Nr. 1. Ihre Abgren-
zung ergibt sich aus der Anlage zu diesem Gesetz. 

(3) Die zuständige Behörde kann eine Ver-
sammlung oder einen Aufzug auflösen, wenn sie 



 

 

    
 

nicht angemeldet sind, wenn von den Angaben der 
Anmeldung abgewichen oder den Auflagen zuwi-
dergehandelt wird oder wenn die Voraussetzungen 
zu einem Verbot nach Absatz 1 oder 2 gegeben 
sind. 

(4) Eine verbotene Veranstaltung ist aufzulö-
sen. 
 
§ 16  

(weggefallen) 
 
§ 17  

Die §§ 14 bis 16 gelten nicht für Gottesdienste 
unter freiem Himmel, kirchliche Prozessionen, 
Bittgänge und Wallfahrten, gewöhnliche Leichen-
begängnisse, Züge von Hochzeitsgesellschaften 
und hergebrachte Volksfeste. 
 
§ 17a  

(1) Es ist verboten, bei öffentlichen Versamm-
lungen unter freiem Himmel, Aufzügen oder sons-
tigen öffentlichen Veranstaltungen unter freiem 
Himmel oder auf dem Weg dorthin Schutzwaffen 
oder Gegenstände, die als Schutzwaffen geeignet 
und den Umständen nach dazu bestimmt sind, 
Vollstreckungsmaßnahmen eines Trägers von 
Hoheitsbefugnissen abzuwehren, mit sich zu füh-
ren. 

(2) Es ist auch verboten, 
1. an derartigen Veranstaltungen in einer Auf-

machung, die geeignet und den Umständen 
nach darauf gerichtet ist, die Feststellung 
der Identität zu verhindern, teilzunehmen 
oder den Weg zu derartigen Veranstaltun-
gen in einer solchen Aufmachung zurückzu-
legen. 

2. bei derartigen Veranstaltungen oder auf 
dem Weg dorthin Gegenstände mit sich zu 
führen, die geeignet und den Umständen 
nach dazu bestimmt sind, die Feststellung 
der Identität zu verhindern. 

(3) Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn es sich 
um Veranstaltungen im Sinne des § 17 handelt. 
Die zuständige Behörde kann weitere Ausnahmen 
von den Verboten der Absätze 1 und 2 zulassen, 
wenn eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit 
oder Ordnung nicht zu besorgen ist. 

(4) Die zuständige Behörde kann zur Durchset-
zung der Verbote der Absätze 1 und 2 Anordnun-
gen treffen. Sie kann insbesondere Personen, die 
diesen Verboten zuwiderhandeln, von der Veran-
staltung ausschließen. 
 
 
 

§ 18  
(1) Für Versammlungen unter freiem Himmel 

sind § 7 Abs. 1, §§ 8, 9 Abs. 1, §§ 10, 11 Abs. 2, 
§§ 12 und 13 Abs. 2 entsprechend anzuwenden. 

(2) Die Verwendung von Ordnern bedarf poli-
zeilicher Genehmigung. Sie ist bei der Anmeldung 
zu beantragen. 

(3) Die Polizei kann Teilnehmer, welche die 
Ordnung gröblich stören, von der Versammlung 
ausschließen. 
 
§ 19  

(1) Der Leiter des Aufzuges hat für den ord-
nungsmäßigen Ablauf zu sorgen. Er kann sich der 
Hilfe ehrenamtlicher Ordner bedienen, für welche  
§ 9 Abs. 1 und § 18 gelten. 

(2) Die Teilnehmer sind verpflichtet, die zur Auf-
rechterhaltung der Ordnung getroffenen Anord-
nungen des Leiters oder der von ihm bestellten 
Ordner zu befolgen. 

(3) Vermag der Leiter sich nicht durchzusetzen, 
so ist er verpflichtet, den Aufzug für beendet zu 
erklären. 

(4) Die Polizei kann Teilnehmer, welche die 
Ordnung gröblich stören, von dem Aufzug aus-
schließen. 
 
§ 19a  

Für Bild- und Tonaufnahmen durch die Polizei 
bei Versammlungen unter freiem Himmel und Auf-
zügen gilt § 12a. 
 
§ 20  

Das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit (Ar-
tikel 8 Abs. 1 des Grundgesetzes und Artikel 23 
Abs. 1 der Verfassung des Freistaates Sachsen), 
das Grundrecht auf informationelle Selbstbestim-
mung (Artikel 2 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 1 
Abs. 1 des Grundgesetzes) sowie das Grundrecht 
auf Datenschutz (Artikel 33 der Verfassung des 
Freistaates Sachsen) werden durch die Bestim-
mungen dieses Abschnitts eingeschränkt. 
 
 

Abschnitt 4 
Straf- und Bußgeldvorschriften 

 
§ 21  

Wer in der Absicht, nicht verbotene Versamm-
lungen oder Aufzüge zu verhindern oder sonst ihre 
Durchführung zu vereiteln, Gewalttätigkeiten vor-
nimmt oder androht oder grobe Störungen verur-
sacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft. 
 



 

 

    
 

§ 22  
Wer bei einer öffentlichen Versammlung oder 

einem Aufzug dem Leiter oder einem Ordner in der 
rechtmäßigen Ausübung seiner Ordnungsbefug-
nisse mit Gewalt oder Drohung mit Gewalt Wider-
stand leistet oder ihn während der rechtmäßigen 
Ausübung seiner Ordnungsbefugnisse tätlich an-
greift, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr 
oder mit Geldstrafe bestraft. 
 
§ 23  

Wer öffentlich, in einer Versammlung oder 
durch Verbreiten von Schriften, Ton- oder Bildträ-
gern, Abbildungen oder anderen Darstellungen zur 
Teilnahme an einer öffentlichen Versammlung 
oder einem Aufzug auffordert, nachdem die Durch-
führung durch ein vollziehbares Verbot untersagt 
oder die Auflösung angeordnet worden ist, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geld-
strafe bestraft. 
 
§ 24  

Wer als Leiter einer öffentlichen Versammlung 
oder eines Aufzuges Ordner verwendet, die Waf-
fen oder sonstige Gegenstände, die ihrer Art nach 
zur Verletzung von Personen oder Beschädigung 
von Sachen geeignet und bestimmt sind, mit sich 
führen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr 
oder mit Geldstrafe bestraft. 
 
§ 25  

Wer als Leiter einer öffentlichen Versammlung 
unter freiem Himmel oder eines Aufzuges 

1. die Versammlung oder den Aufzug wesent-
lich anders durchführt, als die Veranstalter 
bei der Anmeldung angegeben haben, oder 

2. Auflagen nach § 15 Abs. 1 oder 2 nicht 
nachkommt, 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder 
mit Geldstrafe bis zu einhundertachtzig Tagessät-
zen bestraft. 
 
§ 26  

Wer als Veranstalter oder Leiter 
1. eine öffentliche Versammlung oder einen 

Aufzug trotz vollziehbaren Verbots durch-
führt oder trotz Auflösung oder Unterbre-
chung durch die Polizei fortsetzt oder 

2. eine öffentliche Versammlung unter freiem 
Himmel oder einen Aufzug ohne Anmeldung 
(§ 14) durchführt, 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit 
Geldstrafe bestraft. 
 
 

§ 27  
(1) Wer bei öffentlichen Versammlungen oder 

Aufzügen Waffen oder sonstige Gegenstände, die 
ihrer Art nach zur Verletzung von Personen oder 
Beschädigung von Sachen geeignet und bestimmt 
sind, mit sich führt, ohne dazu behördlich ermäch-
tigt zu sein, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem 
Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Ebenso wird 
bestraft, wer ohne behördliche Ermächtigung Waf-
fen oder sonstige Gegenstände im Sinne des Sat-
zes 1 auf dem Weg zu öffentlichen Versammlun-
gen oder Aufzügen mit sich führt, zu derartigen 
Veranstaltungen hinschafft oder sie zur Verwen-
dung bei derartigen Veranstaltungen bereithält 
oder verteilt. 

(2) Wer 
1. entgegen § 17a Abs. 1 bei öffentlichen Ver-

sammlungen unter freiem Himmel, Aufzügen 
oder sonstigen öffentlichen Veranstaltungen 
unter freiem Himmel oder auf dem Weg 
dorthin Schutzwaffen oder Gegenstände, die 
als Schutzwaffen geeignet und den Um-
ständen nach dazu bestimmt sind, Vollstre-
ckungsmaßnahmen eines Trägers von Ho-
heitsbefugnissen abzuwehren, mit sich führt, 

2. entgegen § 17a Abs. 2 Nr. 1 an derartigen 
Veranstaltungen in einer Aufmachung, die 
geeignet und den Umständen nach darauf 
gerichtet ist, die Feststellung der Identität zu 
verhindern, teilnimmt oder den Weg zu der-
artigen Veranstaltungen in einer solchen 
Aufmachung zurücklegt oder 

3. sich im Anschluss an oder sonst im Zusam-
menhang mit derartigen Veranstaltungen mit 
anderen zusammenrottet und dabei 
a) Waffen oder sonstige Gegenstände, die 

ihrer Art nach zur Verletzung von Perso-
nen oder Beschädigung von Sachen ge-
eignet und bestimmt sind, mit sich führt, 

b) Schutzwaffen oder sonstige in Nummer 1 
bezeichnete Gegenstände mit sich führt 
oder 

c) in der in Nummer 2 bezeichneten Weise 
aufgemacht ist, 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit 
Geldstrafe bestraft. 
 
§ 28  

Wer der Vorschrift des § 3 zuwiderhandelt, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. 
 
 
 
 



 

 

    
 

§ 29  
(1) Ordnungswidrig handelt, wer 
1. an einer öffentlichen Versammlung oder ei-

nem Aufzug teilnimmt, deren Durchführung 
durch vollziehbares Verbot untersagt ist, 

1a. entgegen § 17a Abs. 2 Nr. 2 bei einer öf-
fentlichen Versammlung unter freiem Him-
mel, einem Aufzug oder einer sonstigen öf-
fentlichen Veranstaltung unter freiem Him-
mel oder auf dem Weg dorthin Gegenstän-
de, die geeignet und den Umständen nach 
dazu bestimmt sind, die Feststellung der 
Identität zu verhindern, mit sich führt. 

2. sich trotz Auflösung einer öffentlichen Ver-
sammlung oder eines Aufzuges durch die 
zuständige Behörde nicht unverzüglich ent-
fernt, 

3. als Teilnehmer einer öffentlichen Versamm-
lung unter freiem Himmel oder eines Aufzu-
ges einer vollziehbaren Auflage nach § 15 
Abs. 1 oder 2 nicht nachkommt, 

4. trotz wiederholter Zurechtweisung durch den 
Leiter oder einen Ordner fortfährt, den Ab-
lauf einer öffentlichen Versammlung oder 
eines Aufzuges zu stören, 

5. sich nicht unverzüglich nach seiner Aus-
schließung aus einer öffentlichen Versamm-
lung oder einem Aufzug entfernt, 

6. der Aufforderung der Polizei, die Zahl der 
von ihm bestellten Ordner mitzuteilen, nicht 
nachkommt oder eine unrichtige Zahl mitteilt 
(§ 9 Abs. 2), 

7. als Leiter oder Veranstalter einer öffentli-
chen Versammlung oder eines Aufzuges ei-
ne größere Zahl von Ordnern verwendet, als 
die Polizei zugelassen oder genehmigt hat 
(§ 9 Abs. 2, § 18 Abs. 2), oder Ordner ver-
wendet, die anders gekennzeichnet sind, als 
es nach § 9 Abs. 1 zulässig ist, oder 

8. als Leiter den in eine öffentliche Versamm-
lung entsandten Polizeibeamten die Anwe-
senheit verweigert oder ihnen keinen ange-
messenen Platz einräumt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen 
des Absatzes 1 Nr. 1 bis 5 mit einer Geldbuße bis 

500 EUR und in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 6 
bis 8 mit einer Geldbuße bis zu 2500 EUR geahn-
det werden. 
 
§ 30  

Gegenstände, auf die sich eine Straftat nach  
§ 27 oder § 28 oder eine Ordnungswidrigkeit nach 
§ 29 Abs. 1 Nr. 1a oder 3 bezieht, können einge-
zogen werden. § 74a des Strafgesetzbuches und  
§ 23 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
sind anzuwenden. 
 
 
Anlage (zu § 15 Abs. 2 Satz 3) 

1. Das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig um-
fasst in nordöstlicher Richtung die Prager 
Straße, in südöstlicher und südwestlicher 
Richtung jeweils die Grenze zum Südfried-
hof und in nordwestlicher Richtung das örtli-
che Teilstück des Friedhofsweges und das 
östliche Teilstück der Straße An der Tabak-
mühle sowie das von diesen umschlossene 
Gebiet. 

2. Die Frauenkirche mit dem Neumarkt in 
Dresden umfasst die Plätze An der Frauen-
kirche und Neumarkt sowie die Straße An 
der Frauenkirche. 

3. Die nördliche Altstadt und die südliche inne-
re Neustadt umfassen den Theaterplatz, den 
Schloßplatz, die Augustusbrücke, den Neu-
städter Markt, die Köpckestraße, den Caro-
laplatz, die Carolabrücke, die St. Petersbur-
ger Straße zwischen Carolabrücke und Pir-
naischem Platz, den Rathenauplatz, den Pir-
naischen Platz, die westliche Seite der 
Ringstraße bis zum Rathausplatz, die unmit-
telbar am Rathaus verlaufende Stichstraße 
nördlich des Dr.-Külz-Ringes, die Pfarrgasse 
und den sich anschließenden Teil der Stra-
ße An der Kreuzkirche bis zum Altmarkt, 
den Altmarkt, die Wilsdruffer Straße, den 
Postplatz, die Sophienstraße und das von 
diesen umschlossene Gebiet. 

 

 
 


